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Zum Bau und zur Verkehrsgeschichte der ersten eidgenössischen Strasse

Otto Ackermann

Im Verlauf des 15. Jahrhunderts wurde
die hochadlige Landesherrschaft im

Zug der Herrschaftsverdichtung im
voralpinen und inneralpinen Raum abgelöst.

Gleichzeitig übernahmen effizientere

politische Organisationsformen
den Ausbau zur Territorialherrschaft:
Städte und ländliche Eidgenossenschaften

gingen Bündnisse ein zum
Schutz gemeinsamer Interessen und
zur gegenseitigen politisch-militärischen

Absicherung. In diesem Rahmen

vollzog sich auch das Ausgreifen der

eidgenössischen Orte, die am voralpinen

Raum nördlich der Walensee-Furche

interessiert waren.
Während die wichtigere Grafschaft

Sargans bereits 1483 eidgenössische
Landvogtei geworden war, erlebte die

Grafschaft Werdenberg (Grabs, Buchs,
Sevelen) noch fast vierJahrzehnte
Besitzerwechsel. Dabei kann man vorübergehend

auch den Einfluss von Luzern
oder von mit Luzern verbundenen

Adligen feststellen, was auf gesteigertes
Interesse am Rheintal und am West-
Ost-Verkehr schliessen lässt. Weiter
nördlich waren die Freiherren von Sax

mit Zürich verbündet, besassen die

Appenzeller seit 1460 die Herrschaft
Rheintal, und nach dem Rorschacher
Klosterbruch von 1489 wurde Rheineck

Herrschaftsmittelpunkt der Landvogtei
Rheintal: «Offenkundig wollte man das

linksseitige Rheintal in den Einflussbe-
reich der Eidgenossenschaft bringen.»1

Auf wirtschaftliche Interessen der
Eidgenossenschaft hin deutet ein Ver-

Die Vielfalt der

Verkehrsformen in

der frühen Neuzeit

widerspiegelt sich

im Titelbild von
Andreas Ryffs
Reisebüchlein aus

dem Jahr 1600.
Universitätsbibliothek Basel

jcf)' rttifjfjVvv^.Rüjc'tvvt
pryi'wjw tUAfoi-eflrn iHWrglWf
JjuK tlvVvwy-f ßt(ß vvnv* vvwx-5

QtAr ^ (VVVjj UvC-HVC-WVV

OcUc,
CÇriJfl'.J £ C

bot von Spekulationskäufen zur
Unterbindung der Teuerung im Jahr 1491.-
Dabei spielte der Getreideimport aus
Süddeutschland in den immer stärker
auf Vieh- und Milchwirtschaft umstellenden

Alpenraum die kleinere Rolle
als der Import von Salz, das vor allem
aus Hall im Tirol eingeführt wurde.
«1491 versuchte die Tagsatzung,
Spekulationskäufe und Teuerung im
Salzhandel zu unterbinden. Es durfte kein
Salz mehr auf Bestellung oder mit
geliehenem Geld gekauft werden», schreibt
Fritz Rigendinger in der Sankt-Galler
Geschichte 2003 zur Bedeutung der
Walensee-Route als Importweg und für
den Wasserweg bis Rapperswil.3

Projektierung und
Bauverhandlungen

In der zweiten Hälfte des 15.Jahrhunderts

gewann also die Kreuzung der
Nord-Süd-Route mit dem Ost-West-
Verkehr an Bedeutung. In diesen

Zusammenhang gehört der Ausbau einer
fahrbaren Strassenverbindung von
Sargans aus ins linksufrige Rheintal. Uber
die Verhandlungen zum Bau der Strasse

sind wir sehr gut informiert, hingegen

lassen sich nach heutigem
Forschungsstand keine eigentlichen
«Promotoren» herausheben, die explizit
ihre Interessen formuliert hätten.

Bereits dreiJahre nachdem am 2.

Januar 1483 GrafJörg in Rapperswil die
Grafschaft an die sieben eidgenössischen

Orte Zürich, Luzern, Uri,
Schwyz, Unterwaiden, Zug und Glarus

(ohne Bern) um 15 000 Gulden
verkauft hatte, begann an der Tagsatzung

1 Graber 2003, S. 72.

2 Nach Rigendinger 2003, S. 190.

3 Rigendinger 2003, S. 190. - Zum Fernverkehr

im Rheintal und speziell zum Salzhandel
von Hall im Tirol über den Arlberg vgl. Bilgeri
1987, S. 115-117.
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Von Ochsen gezogener Leiterwagen, beladen mit einem Fass und Warenbündeln, aus Christoph Silberysens «Grosser Schweizerchronik»

von 1576. Aargauische Kantonsbibliothek, MsWettF 16:1, S. 890

Hans Sitter, «genannt Hutmacher», der
den Bauvertrag mit Meister Pechtel
vorlegte.11 Der vereinbarte Baubeginn am

St.Gallustag (16. Oktober) dürfte
damit wohl nicht eingehalten worden
sein, da der Entschluss zum Bau der
Strasse ja erst danach fiel.

Im Staatsarchiv Luzern liegt das Ori-
ginalmissiv vom 10. November 1490,
also die Weisung an den Tagsatzungsgesandten.

Es enthält Angaben, wie der

Sarganserländer Landrat und die
benachbarten Machtträger sich zum

Projekt der Schollbergstrasse stellten.
Allen voran stimmte der Abt von Pfäfers

in der Erwartung zu, dass anschliessend
auch die Kunkelsstrasse entsprechend
ausgebaut würde. Flums und Sargans
machten voll mit, Walenstadt war dagegen,

wollte sich aber anschliessen; der
Vogt von Werdenberg sah keine Probleme

einer Kostenüberschreitung.12
Der Bauvertrag, ausgehandelt vom

Zürcher Ratsherrn und damaligen
Landvogt in Sargans Hans Suter sowie

Hans Sunnenberg, dem luzernischen
Stadtrat und damaligen Landvogt zu

vom 25. Juli 1486 im Sarganserlancl -
also vermutlich mit Augenschein - die
Diskussion um den Ausbau der Strasse

am Schollberg.4 Gleichzeitig wurde
auch eine Kommission zur genauen
Festsetzung der Grenzen zwischen

Werdenberg und Sargans eingesetzt und es

gab Verhandlungen über die
Zollbefreiung für Glarner und Schwyzer
«oberhalb der Steinbrüche»3. Darauf
hören wir für mehrere Jahre nichts mehr
vom Strassenbauprojekt; erst im Herbst
1490 wurden die Verhandlungen zu
Ende geführt. Im Juni 1490 gab man
ein Gutachten «mit Meister Albrechten»

über die «Wege und Strassen am Schollberg»

sowie eine Kostenschätzung in
Auftrag.6 Diese wurde Mitte September
den beteiligten Orten vorgelegt.7 Im
Oktober war dann eine Mehrheit der
sieben Orte gegen den gemeinsamen
Bau, gestattete aber einzelnen bauwilligen

Orten den Ausbau mit der
Übernahme der Zollerträge.8 Bereits drei
Wochen später waren nur noch Zürich
und Unterwaiden dagegen,9 und Mitte
November beschloss man den gemein-

Saumtier einer Reisläufertruppe, beladen

mit grossen Packtaschen, einem
Kochkessel und einer Pfanne, aus Band 3 von
Wernher Schodolers Schweizerchronik,

um 1510-1535.
Aargauische Kantonsbibliothek, Ms. Bibl. Zurl. 18, Bl. 86 recto.

samen Ausbau mit der Klausel, dass

Orte, die allenfalls nicht mitmachen,
künftig nur den bisherigen Zollertrag
erhalten sollten, aber an den erwarteten

Mehreinnahmen nicht beteiligt
wären.10 Der eigentliche Baubeschluss

wurde am 6. Dezember 1490 in Luzern

gebilligt in Anwesenheit von Landvogt
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Landvogt Hartmann (Hofmeister)
notierte 1659 auf dem alten Exemplar
Probleme für eine Neuordnung der

Zolltarife.
Staatsarchiv St.Gallen, AA4A 7-1

Der «Zoll-Zädell zuo Sargans» aus der Mitte des 17. Jahrhunderts listet die zu

verzollenden Waren und Tarife auf. Staatsarchiv st Gallen, aa 4 a 7-1

Werdenberg, mit «dem erbern Meister

Michel Prentel von Pfuntz aber derEtsch»

ist noch im Wortlaut vorhanden13 und
regelte den Ausbau der «berürten strasz

vnd weg der lenge nach durch den Schalberg

zumachen von dem dorff zu Vill bis

an den Trübenbach, zechen guter werch

schü wit mit vier vstellinnen, da dz aller

füglichen ist», unter anderem auch Si-

cherheitsmassnahmen, «wo es notdurff-
tig oder sorgklich ist, da sol er die mur
vflassen gan völliklich ein jeden man der

brüst oben». Mit andern Worten: Es war
eine talseitige Mauer von 1,20 bis 1,40

Meter Höhe verlangt.
Im Weiteren wurden festgelegt:

• die Gesamtkosten von 1200 Gulden
mitsamt den Teilzahlungen,
• Materiallieferungen durch den Landvogt

sowie Verpflegung («bedarff von
korn, win, saltz, smaltz, fleisch, rosz

isen»), letzteres unter Kostenfolge
finden Baumeister,
• die Bauzeit von ungefähr einem Jahr
bis Oktober 1491 mit dem Vorbehalt
einer Fristverlängerung bei verspätetem
Beginn, falls er «mit ratt vnd willen der

zwey lantfögten den anfang des werchs

langer strachten»,

• die Abnahmeprozeduren.
Offenbar rechneten die Parteien mit

Zahlungsproblemen: Falls die Bauherren

nicht zahlten, solle der Baumeister
im Lande bleiben «so lang vnd vil bis er

vm sin vsstendig summ schuldend, ane
alle sinen costen vnd schad vssgericht vnd
bezalt worden ist». Der Vertrag wurde

eingehalten, denn 1492 fand die
Besichtigung der Strasse statt, dabei wurde

vermerkt, dass die einzelnen Orte

4 EA 3/1,274b. - Breit dargestellt bei Peter
1960, S. 531 ff.

5 Wohl die «steinerne Brücke» bei Kaltbrunn.

6 EA 3/1,389a.

7 EA 3/l,395d.

8 EA 3/l,399v.

9 EA 3/1,401h.

10 EA 3/1,402g.

11 In meinen bisherigen Arbeiten zur Scholl-
bergstrasse habe ich nachzuweisen versucht,
dass es sich um den Ausbau eines bereits vor-

nochje 17 Gulden und 17 Schilling
Beiträge zu bezahlen hätten, ebenso machte

der Baumeister höhere Kosten von
200 Gulden - immerhin gegen 20
Prozent der Bausumme - wegen des Wetters

und höhere Spesen wegen der

Teuerung geltend und ersuchte um
einen Beitrag der Orte.14 Allerdings
beklagten sich bereits 1493 Kaufleute
über die zu enge Strasse, worauf die

Landvögte in Sargans und Rheineck
angewiesen wurden, die Strasse so

verbreitern zu lassen, «dass man mit Woll-

handenen Saumweges zur wagengängigen
Fahrstrasse handelte. An dieser Stelle möchte
ich nicht auf diese Diskussion eintreten.

12 Nach einem Typoskript in meinen Unterlagen,

unbekannter Herkunft. Uberschrift:
«Luzern 1490. 10. oder 17. November». Vgl.
Abschiede III, S. 373, Nr. 401h.

13 Als Abschrift StALU, AKT AI Fl, Sargans,
Sch. 389, Aktenband 83, Landvogtei Sargans
und Werdenberg, bisher veröffentlicht an
diversen Orten, demnächst in der
Rechtsquellensammlung Sarganserland.

14 EA 3/1, 443a.
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ballen und anderm Kaufmannsgut da

fahren könne».13

Saum, Lägel, Ballen - Transportgüter

auf der Schollbergstrasse
Wenn die Wanderer heute den steilen

Aufstieg in der Hohwand hinaufsteigen

und sich oben auf der Ruhebank

hinsetzen, steigen Bilder auf vom
Verkehr auf der historischen
Schollbergstrasse: Fussgänger, Saumtiere mit
ihren Ballen, Lastkarren oder Mennis,
Kutschen, Einheimische unterwegs zu

den Dörfern und beschäftigt mit dem

Warentransport im Rodsystem, dazwischen

Eil- oder Strackfuhren,
Einzelhändler sind auf Wegen neben Vertretern

der grossen Handelsgesellschaften.

Für die Menschen war früher dieser

Verkehr so selbstverständlich, dass

er nur in Ausnahmefällen in Wort oder
Bild festgehalten wurde.

Im Schlussheft seiner Werdenberger
Chronik hat Nikolaus Senn eine
umfangreiche Zoll- und Weggeldordnung
der Glarner Landvogtei Werdenberg

transkribiert.16 Auf die Festlegung, wie
die Zollerträge für die nächsten zehn

Jahre verteilt werden sollen, folgt eine

Tariftabelle, die als Abschrift der

Neuordnung von Landvogt Fridolin
Schindler aus demJahr 1760, die ihrerseits

Zollbestimmungen aus dem Jahr
1690 enthält, angehängt wird.17 Die

aufgelisteten Güter sind in zwölf Gruppen

eingeteilt. Nach heutigen Bezeichnungen

sind dies in dieser Reihenfolge:

Weine, Getreide, Milchprodukte,
Vieh, Metallwaren, Textilien, Fasern,

Leder, Fischereiartikel, Chemikalien,
Salz, Vermischtes. Insgesamt sind 116

Posten vermerkt. Als Transportgebinde
erscheinen für Flüssigkeiten

Saum18, Lägelen19, Seiten-Fuder; für
Getreide oder Fleischwaren Sack,

Ledi20, Tonnen, Zentner, Fass, für
Textilien auch Ballen. Die Zollbeträge werden

in Batzen, Kronen und Pfennig
angegeben. Im Anschluss an die Tabelle
wird sozusagen eine Gebrauchsanweisung

gegeben und es werden die
Ausnahmen für die einheimische Bevölke¬

rung und den Binnenverkehr aufgelistet.

Als Nachtrag kommen drei
Bestätigungen der Zollverordnung aus den

Jahren 1577, 1620 und 1664, was

von der Langlebigkeit der Zolltarife
zeugt.21

Gleiches gilt von einem «Zoll Zädel

zuo Sargans». Gegenüber der vorher
besprochenen Zollordnung ist die Liste
der zu verzollenden Güter nur knapp
halb so lang und auch nicht erkennbar
geordnet. Mit einem «Schürletz Var-

dell»22, einem Bündel Kleiderstoff,
beginnt sie; als weitere Textilien kommen

vor ein Saum «thuoch», offenbar aus

dem Norden, denn für «wältsch

thuoch» wird der gleiche Tarif von
2 Schilling und 4 Groschen erwähnt;
Zwilch und Leinen, ein «wullsackh»,
dann auch Leder und Kalbfelle.
Gewichtiger sind die Metalle: Kupfer,
Zinn, Blei, pro Ladung 7 Groschen,
verarbeitet «geschlages khupfer») das

Doppelte, Eisen, Stahl, Sensen, Becken. An
Tieren kommen vor Schwein, Schaf,

Ziege, Rind, ein «gwonlich pfärdt» wird
unterschieden vom «fäldt roß». Unter
die Lebensmittel fallen Saum und Lägel

«wältsch wein» neben gewöhnlichem

«wynn», Getreide (ein «ledi

Ilhorn»), Brot, Käse und Ziger (Schwy-

zer, Glarner oder andere), Schmalz,
«ein thonne häring» oder ein Saum ge-
räuchter oder gesalzener Fisch. Auch
Chemikalien, Kosmetika und Gewürze

kommen vor, Seifen, Schwefel, «kräme-

rey», Lorbeer.23

Interessant ist der angehängte Text.
Es handelt sich um eine Art Kommentar,

der von Landvogt Hofmeister
unterzeichnet ist. Gleich der erste Satz

will eine Erläuterung zu den «mit
einem strichli bezeichnete punkcte» geben,
«dan es ist zu wüssen daß dißer rodel ist

vfgesezt worden zu der zyt obe vnd ee der

pasß am Scholberg ist zurfuhr vffder ax

wegsam gemacht worden», also dass die
Liste auf eine Zeit zurückgehe, da

noch kein Wagenverkehr am Schollberg

möglich war, dass keine Weineinfuhr

bestand und keine Ausfuhr24,
ausserdem sei der Tarif in Schilling
angegeben und könne in Kreuzer umge-
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v\
1786 Hess Landvogt Mohr dieses Plakat als Weg- und Zollordnung drucken und

öffentlich anschlagen. Staatsarchiv St.Gallen, AA4 A 7b-10
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1804 ersuchte Kaufmann Mathias Sulser den Regierungsrat des Kantons St.Gallen um

Zollerlass wegen seiner privaten Instandstellung der seit 1802 beschädigten Schollberg-
strasse. Staatsarchiv St.Gallen, KA R 64-3-f

rechnet werden, was den sieben
regierenden Orten «wol nutzlich vnd ein

guthen theill ein mehrers am zoll ertragen».

Haben wir eine Zollordnung vor uns,
die auch einen Schollbergverkehr vor
dem Bau der eidgenössischen Strasse

regelte? Wo verliefdamals dieser «Pass»,

der jetzt «wegsam gemacht worden» ist?

War seither keine neue Zollordnung
erlassen worden? Jedenfalls schreibt
Hofmeister, dass «in herr landtschribers

Cantzley gar nüt zu finden ist», und
sucht, ob Bestimmungen bestehen zur
Ausfuhr (und nicht Durchfuhr) von
Vieh und die Einfuhr weiterer Lebensmittel

als «korn, vych, salz» für
Einheimische, die mehr als «tuaß erfür synen
hußbruch von nöthen ist» produzieren
und ausführen, ferner wie Fremde
besteuert werden sollen. Ausserdem sollen

die Zoller auf Barzahlung bestehen
oder im Verweigerungsfall die Ware

beschlagnahmen und nicht «zujaren oder

halben vnd virtel jaren vmb verechnen».

Eine Frage betraf auch den Export von
Eisen, welches in beträchtlichen Mengen

«vß dem landt gadt wie dan nit
wenig ins Schwaben land über den Scholberg

gefürt wirth», dessen Verzollung aber
die «Ysen Herren selbsten» bisher
verweigerten.25

15 EA 3/1, 452i.

16 Senn 1862, S. 243-253.

17 Weitere Anhänge dieses Dokuments
enthalten frühere Bestätigungen, die älteste
datiert 1577, dann 1664 und 1620.

18 Saum ist kein Hohlmass, sondern bezeichnet

die Last eines Saumtiers. 1 Saum Wein 2

Zuber 20 Viertel 160 Mass (Feldkirch
1460); 1 Lägel Wein 1 Zuber 80 Mass (Ra-

gaz/Maienfeld 1462/1484); 1 Saum Salz 2

Scheffel (Churer Mass 1456). Säumer und
Saumtierkolonnen beanspruchten eine
Wegbreite auf Gebindehöhe von mindestens 3
Metern!

19 Die Lägelen ist ein längliches, im
Querschnitt stark elliptisches, kleineres Fass zum
Weintransport; 2 Lägelen bilden eine Saum.

Nach Schweiz. Idiotikon, Art. «Lägel».

20 Ledi: Eigentlich 'Ladung', hier eines

Saumtiers, aber auch 'Schiffsladung', vgl. Ledi-
Schiff.

21 Das von Senn transkribierte Dokument ist
m.W. heute verschollen.

22 Stoffart. Der gleiche Ausdruck findet sich
in einem Zollzettel in Rapperswil zu Beginn
des 16. Jh. (Schnyder 1975, S. 592).

23 So die wichtigsten «Posten»; weitere Aus-

Aus dem gleichen Zeitraum berichten
verschiedene Dokumente aus Rheineck

von Forderungen der St.Galler Kaufleute

nach besseren Strassen- und
Zollbedingungen, nach Privilegien für die
ansässigen Faktoreien.

Unter anderem richtet sich auch
eine Beschwerde der Rheintaler Fuhrleute

gegen eine neue «Furleiti» von
zwei Batzen pro Wagen und der
Entrichtung in der Stadt Sargans.26 1669

meldete Landvogt Lussi der Tagsatzung

Verhandlungen mit St.Galler
Kaufherren, die bei reduzierten Zöllen
und Weggeldern und der Berücksichtigung

der Faktorei Johann Ritz von
Bernegg die eidgenössische Rheintalstrasse

wählen wollten, ausserdem seien

die Untertanen bereit, gegen Uber-

lassung des halben Zolles die Scholl-

bergstrasse zu verbessern und zu
unterhalten. Letzteres wurde rundweg
abgelehnt, der Landvogt aber
aufgefordert, eine Kopie der Zolltarife nach
Zürich zu senden und Abmachungen
von Ritz mit den übrigen Zollstätten zu
melden.27

drücke sind schwer zu deuten. - Es sei an dieser

Stelle dem Lokalhistoriker Martin Graber,
Trübbach, für seine Mitarbeit, Bereitstellung
von Archivinformationen, kritische Begleitung

und vor allem für seine Hilfe bei der
Transkription der Urkunden herzlich gedankt.

24 «[...] als daß man dißer zyt wein oder gar
nüt mehr zu Ruck säumet.»

25 Die Verzollung des Eisens scheint seit
jeher ein Streitpunkt gewesen zu sein; bereits
1512 und später 1513 beklagte die Stadt
Rapperswil bei Schwyz, die Sarganser würden den
Zoll auf Ausfuhrprodukten, also auch Eisen,
nicht bezahlen. Vgl. Gubser 1998, S. 169-
171. - Zur Rolle der Eidgenossenschaft im
Eisenabbau am Gonzen vgl. Bugg 2010, S. 41-67.
Vgl. dazu auch die ausführliche Darstellung
bei Rigendinger 2003, S. 193-195 mit Quellenangaben

und Verweisen auf die ältere Literatur.

Danach wurde der schwelende Konflikt
von 1510 bis 1512 gerichtlich vor der Tagsatzung

verhandelt und flammte 20 Jahre später
unter Gilg Tschudi wieder auf.

26 EA 5/2; CEU/F 3, CEA/F 04-07.

27 EA 6/1, Sargans Nr. 181. - Für eine
detailliertere Darstellung dieser Thematik siehe
Ackermann 1997, S. 55. Für eine Darstellung
der Warenflüsse bzw. Zollerträge fehlen grössere

Studien zur Wirtschaftsgeschichte.
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Im Gebiet der kleinen Hohwand haben Steinbruch und Festungsbau das Trassee

verschwinden lassen: Die erhaltene Strecke nach Trübbach beginnt hinter dem liegenden
Baum rechts oben. Foto Otto Ackermann, Fontnas

«Wegen dem Fuhrwesen, denen
Weggeldern, und andern dahin
einschlagenden Dingen ...»

Mit Datum 1. März 1786, also ein
Dutzend Jahre vor dem Untergang der

Landvogtei Sargans, erliess der amtierende

Landvogt Joseph Mohr, «des

Raths hochloblichen Stands, und Republik

Luzern, der Zeit regierender Landvogt

der Graf- und Landschaft Sargans»
eine Verkehrsordnung, «dassjedermän-
niglichen ohne mindest Ausnahme diese

höchste Landesverordnung auf das

genauest befolge».

Der erste Paragraf verlangt, dass die
Faktoren oder Hausmeister, also die
Verantwortlichen einer Sust, «alle Waa-

ren, Ballen, Kisten, Fässer, Lägelen ec.

ganz unbeschädiget» übergeben zusammen

mit einem gedruckten Formular
und mit Angaben zum Inhalt und Fuhrlohn,

der am Abladeort dem Transporteur

bar auszuhändigen sei. Im zweiten

Paragrafen wird den Wareneigentümern

untersagt, selbständig Fuhrleute
zu bestellen, «damit in das Künftige
jeder- Landmann Sarganserlands den
gleichen Nutzen an dem Fuhrwerk haben

thue», sollen zu « Wallenstatt, zu Ragaz
und an dem Trübenbach» die Faktoren
dem jeweils anstehenden Fuhrmann
die Waren übergeben; umgekehrt müssen

«sämtliche Ehrsame Gemeinde

Sarganserlands aberpflichtig und verbunden

sein», die nötige Anzahl der Fuhrleute
zu organisieren. Im dritten Abschnitt
werden die Transportpreise zwischen

Walenstadt und Ragaz und Trübbach

festgelegt: ein Stückgut bis 3 Zentner,
ein Saum oder «Exmer» Wein kostet
36 Kreuzer, ein Malter Korn 30 Kreuzer,

übrige Waren bis 1 Zentner
Gewicht 15 Kreuzer.

Die «gnädige Herren und Obere die

Höchstvermeldte Hochlob. VIII. alle im

Sarganserland regierende Ort» gestatteten

«in mildväterlicher Beherzigung» als

Entgeld für den aufwendigen Ausbau
und Unterhalt der Durchgangsstrassen
bis an die bündnerische und werden-

bergische Heeresstrasse den Einzug
von einem Kreuzer von jedem Reiter
und auch Zugpferd pro Wegstunde;

der Erlös solle dann in den Gemeinden
verteilt werden.

Dieses Weggeld mussten grundsätzlich

alle bezahlen; ausgenommen
waren nur «Dienstfahrten» an den

Ausgangsort sowie der «private» Binnenverkehr

im Sarganserland. Darauf folgt
eine spezifizierte umständliche
«Tarifverordnung» für die einzelnen Stras-

senabschnitte zwischen Ragaz, Walenstadt

und Trübbach, zum Beispiel ein
Kreuzer pro Reiter oder auf Kutschen
Reisenden oder pro Transportpferd
von Walenstadt bis Flums; 4 Kreuzer bis

Wartau oder dort über den Rhein; bis

zur unteren «Zollbruck» oder nach

Werdenberg 5 Kreuzer. Interessant ist, dass

ebenso die Leistungen der Zugochsen
nach «Pferdestärken» abgegolten
werden, das heisst pro Ochse das Doppelte!
Zum Schluss gibt es eine Erleichterung
für Durchreisende: Sie können «an dem

ersten Weggeldeinziehungsort, so durch

ausgehängte Tafeln kennbar», für die

ganze Strecke bezahlen und erhalten
dafür «einen gedruckten Qiiilanzzetlel».

Damit jedermann diese «allergnä-

digst verliehen Verordnungen verehren,

beobachten und genauest erfüllen thue»,

wurde sie gedruckt und am Eingang in
die Reichsstrasse, an öffentlichen Orten

und in Gasthöfen angeschlagen
und in allen Kirchen des Sarganserlandes

öffentlich verlesen.

Pläne zum Bau einer Hangfussstrasse

seit dem 18. Jahrhundert
Im 18. Jahrhundert erforderte und

förderte der wachsende Verkehr den

planmässigen Ausbau von Kommerzial-
strassen, den sogenannten Chausseen.

Für die Ostschweiz zu erwähnen ist der
Bau der Fürstenlandstrasse unter Abt
Beda, für Vorarlberg sind es Strassen-

bauten im Zeitalter Maria Theresias.28

Voraussetzung dazu waren aber Wille
und Weitsicht eines politischen
Zentrums.
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Aus dem Jahr 1712 ist die Abschrift
eines Schreibens erhalten, in welchem
für den Abschnitt zwischen Sargans
und Trübbach erstmals ein Landvogt
umständlich die Idee einer Hangfussstrasse

formulierte.29 Eine Strasse am
Fuss des Schollbergs würde nicht nur
den Transport verkürzen, sondern
auch das Wuhren erleichtern und
brächte zusätzliches landwirtschaftlich
nutzbares Land. Voraussetzung dazu
aber wären Felsarbeiten im Bereich der
Hohwand. In seinem Brief forderte der
Landvogt die Gemeinden auf, ihre
Meinung dazu kundzutun. Wie die
Stellungnahmen der Gemeinden dazu

lauteten, wissen wir nicht, nur dass erst

gegen Ende des Jahrhunderts nach

grösseren Beschädigungen der Scholl-

bergstrasse und kostspieligen Reparaturen

Gutachten entstanden, als deren

Ergebnis dann 1822 durch den Kanton
St.Gallen unter der Leitung des

bekannten Bündner Strassenbauers
Richard La Nicca die heutige Talstrasse

gebaut werden konnte. Erstmals
erscheint die Linienführung der
Hangfussstrasse skizzenhaft in einem Stras-

senplan von 1770.

Aus dem Jahr 1804 ist ein Brief des

Kaufmanns Mathias Sulser und Comp,
an den St. Galler Regierungsrat erhalten.

Darin schildert Sulser, dass nach
den April-Unwettern 1802 die Scholl-

bergstrasse unbrauchbar geworden sei;

private Initiativen zur Ausbesserung
der Schäden seien durch die Herren
Gallati in Sargans hintertrieben worden,

weil diese bei dieser Gelegenheit
das Projekt einer Hangfussstrasse
vorantreiben wollten. Um grössere Einbus-

sen und ein Abwandern des Verkehrs
nach Osterreich zu verhindern, habe er
selber die Instandstellung veranlasst
und ersuche nun um eine befristete

Zollbefreiung zur Deckung der Unkosten.30

Aber erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts

waren die politischen und auch
finanziellen Möglichkeiten zur
Realisierung einer neuen Strasse gegeben.
Die heutige Kantonsstrasse am Schollberg

ist Teil jener Strassenbauperiode,

in welcher der Ausbau der Passstrassen

die eindrücklichste Leistung darstellt.31

Sie war der wichtigste Teilabschnitt
innerhalb des Ausbaus der ganzen
Rheintalstrasse.32

Bau der Kantonsstrasse
als st.gallisches Politikum

Mit der Eröffnung der neuen
Kantonsstrasse 1821 hatte die eidgenössische

Schollbergstrasse ihre Bedeutung

verloren, dennoch wurde sie

weiterhin für lokale Bedürfnisse benutzt.
Der neu erschlossene Schollberg diente

als Steinbruch, zeitweise in Pacht der
Ortsgemeinde Sargans, die für die
Erfüllung ihrer Wuhrpflicht hier das

Material besorgte. Als dann ein grösserer

Abbruch auch das Trassee der alten

Schollbergstrasse definitiv unterbrach,
löste dies einen lange dauernden
Rechtsstreit aus zwischen der
Gemeinde Wartau und dem Bundesrat als

oberster für den Betrieb der eidgenössischen

Strasse verantwortlicher
Instanz. Die Gemeinde blieb erfolglos,
wie man weiss. Die historische
Verkehrsverbindung wurde zum Torso,
blieb in der Erinnerung Geschichtsin-
teressierter aber lebendig.

Ein erster Impuls im Jahr 1998 zur
Instandstellung blieb als Aufgabe in
den Schubladen - und als Projekt im
Kopf des Gemeindepräsidenten Beat

Tinner. 2010 gelang es ihm, Vertreter

28 Dazu gibt Bilgen 1982, S. 25Iff., besonders
S. 255f., eine spannende Beschreibung der
Konflikte um den Erhalt bzw. Ausbau der 11

Kilometer langen Strasse durch das Riet von
Fussach nach Rankweil: Weil Bregenz den
Nord-Süd-Verkehr neu über die Stadt führen
wollte -Ausbau der Hangfussstrasse nach
Feldkirch 1768-1771 -, war die Strasse vernachlässigt

worden und der Warenverkehr von Lindau
aus wurde über Rheineck auf die schweizerische

Strasse verlagert; die Orte Rankweil-Sulz
und Höchst-Fussach erneuerten bis 1780 mit
grossem Aufwand die direkte Verbindung. - In
die gleiche Zeit fallen im Rheintal auch die ersten

Versuche, die seit Jahrhunderten von den
Gemeinden erstellten Wuhre durch grössere
Projekte zu ersetzen und wirksamer zu gestalten.

Vgl. dazu Kaiser 1990b.

29 StASG, AA 4 A 7b 1.

des Inventars historischer Verkehrswege,

der Kantonsarchäologie, der
Wanderweg-Organisation zusammen mit
örtlichen Fachleuten an einen Tisch zu

bringen und in kurzer Zeit die
Finanzierung und die Realisierung der ersten

Etappe der Wiederherstellung zu
sichern. Wie man hört, ist auch die
Sicherung der übrigen Strecken und die

Uberwindung der Lücke im
Steinbruch Schollberg auf guten Wegen.
Damit wird dem verkehrstechnisch arg
misshandelten Engpass am Schollberg
mit der imposanten Auffahrt an der
vorderen Hohwand, dem romantischen

Weg im Wald und der spektakulären

Durchquerung der «Wunde» des

Steinbruchs ein Stück Ursprünglichkeit
und ein Denkmal für die eidgenössische

und regionale Verkehrspolitik
zurückgegeben.

Die Kantonsstrasse, die Rheinkorrektion,

massive Aufschüttungen, die
Eisenbahnlinie, die Autobahn A13 und
lokale Wege haben den Engpass
zwischen Rhein und Schollberg in einen
reinen Verkehrsstrang umgewandelt.
Nur noch zeitgenössische und literarische

Texte erinnern an die einstige
«Magie» des Rlieinknies zwischen
Ellhorn und Schollberg.33 Die lärmige,
vom Verweilen abratende Situation
kann ein eigentliches Lehrstück für die

Verkehrsentwicklung seit dem Mittelalter

sein.

30 KA R 64-3-f. Auf die weiteren Umstände
und die Politik der Gallatis kann hier nicht
eingegangen werden. Vgl. dazu Reich 1997, S. 75.

31 Ausbau der San-Bernardino-Strasse 1818—

1823 unter massgeblicher Beteiligung des

Königreichs Sardinien-Piemont geplant und
ausgeführt von Pocobelli und La Nicca, die auch
für die neue Kantonsstrasse am Schollberg
verantwortlich waren. Ausbau der Gotthardstrasse

ab 1818.

32 Zu diesem «Strassenbaujahrzehnt» und
seinen politischen Auseinandersetzungen vgl.
Reich 1997, S. 63-88.

33 So etwa Escher 1810, zitiert in Reich 2011.
S. 42f., oder in jüngerer ZeitJÖRG GERMANN
im Roman Ellhorn, Frankfurt a. M. 2004.
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